
	

	

ZULASSUNG ZUM CHEMIE STUDIUM FÜR BEWERBER OHNE ABITUR 
ZUGANG ÜBER STUDIENGANGBEZOGENE FACHLICHE EIGNUNG 
(§49 ABS. 10 HG) 
 
 

§ 1 Abs. 5. - 7. der Prüfungsordnung für den Bachelor-Studien-
gang Chemie vom 15.05.2012 (VBl Jg. 10, 2012 S. 321 / Nr. 50); 
zuletzt geändert durch dritte Änderungsordnung vom 25. Mai 2016 
(VBl Jg. 14, 2016 S. 369 / Nr. 55) 
 
(5) Gemäß § 49 Absatz 10 Hochschulgesetz kann von der nach Absatz 2 vor-
gegebenen Qualifikation abgesehen werden, wenn die Bewerberin oder der 
Bewerber im Rahmen einer Eignungsprüfung eine besondere studiengangbe-
zogene fachliche Eignung und eine den Anforderungen der Universität Duis-
burg-Essen entsprechende Allgemeinbildung nachweist. Die Eignung ist über 
die folgenden Elemente nachzuweisen:  
a) eine dreistündige Klausur  
b) eine mündliche Prüfung im zeitlichen Umfang von 30 bis 45 Minuten.  
Der Stoff umfasst die Chemie sowie die für das Studium der Chemie notwendi-
gen Grundlagen der Mathematik und Physik und orientiert sich jeweils an den 
Lehrinhalten der gymnasialen Oberstufe.  
Die mündliche Prüfung wird von zwei Hochschullehrern aus unterschiedlichen 
Fächern der Chemie abgenommen. 
Der schriftliche Antrag auf Zulassung zu einer Eignungsprüfung ist beim Prü-
fungsausschuss zu stellen. Beizufügen sind ein einseitiges Bewerbungsschrei-
ben mit der Darlegung der Motive für das angestrebte Studium, ein ausführli-
cher Lebenslauf und Kopien relevanter Unterlagen über den bisherigen Bil-
dungsweg (Schulzeugnisse, Ausbildungszeugnisse, Arbeitszeugnisse etc.). 
(6) Für die Durchführung der Eignungsprüfung benennt der Prüfungsausschuss 
jeweils für ein Semester eine aus zwei Mitgliedern bestehende Prüfungskom-
mission. Mindestens ein Mitglied ist aus der Gruppe der Hochschullehrerinnen 
und Hochschullehrer zu benennen. Auf der Basis der Ergebnisse Absatz 5 Zif-
fer a) - b) stellt die Prüfungskommission fest, ob eine besondere fachliche Eig-
nung vorliegt und eine den Anforderungen der Universität entsprechende All-
gemeinbildung vorhanden ist.  
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(7) Über eine bestandene Eignungsprüfung wird eine Bescheinigung ausge-
stellt, welche bei zulassungsbeschränkten Studiengängen eine Gesamtnote 
enthält. Über eine nicht bestandene Eignungsprüfung wird vom Prüfungsaus-
schuss ein Bescheid mit Rechtsbehelfsbelehrung erteilt. 
 

Die Frist für die Bewerbungen für das Wintersemester 2017/18  
endet am 09.06.2017 
 
Die Klausur findet am 16.06.2017, 14.00 Uhr im Raum  
S05 T05 B01 statt. 
 
 

Prof. Dr. Gebhard Haberhauer 
(Vorsitzender des Prüfungsausschusses Chemie) 


